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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.2003

Norm

ABGB §180a Abs1

Rechtssatz

Schon nach dem Wortlaut der Bestimmung des § 180a Abs 1 ABGB ist klar, dass für die Adoption Minderjähriger dem

Schutzprinzip entsprochen werden muss, für die Adoption eigenberechtigter Personen aber das Interessenprinzip

maßgebend ist.
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